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RS OGH 1956/10/17 7Ob525/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1956

Norm

ABGB §151

ZPO §2

Rechtssatz

Das dem Minderjährigen auf Grund des Verfügungsrechtes zustehende Recht zur Prozeßführung kann ihm nicht

genommen werden, auch nicht durch eine widersprechende Erklärung des Vaters und gesetzlichen Vertreters.
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